
Alstom Transport Deutschland GmbH 

Information der Öffentlichkeit nach §8 Störfallverordnung (12. BImSchV) 

Grundsatz:  

Die Alstom Transport Deutschland GmbH unterliegt zahlreichen behördlichen Kontroll- und 

Überwachungspflichten, so auch der Vor-Ort-Besichtigung gemäß Störfall-Verordnung. Weitere 

Informationen dazu sowie ausführlichere Informationen gemäß § 8a der Störfall-Verordnung 

können nach den Bestimmungen über den Zugang zu Umweltinformationen auf Anfrage beim 

Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt in Braunschweig oder bei der Abteilung Arbeits- und 

Umweltschutz der Alstom Transport Deutschland GmbH (EHS) eingeholt werden. 

            Kontakt 

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen und weitere Informationen zur Störfallthematik sowie 

Informationen zu behördlichen Besichtigungen und Auflagen 

Alstom Transport Deutschland GmbH 

Störfallbeauftragter 

Tel. +49 5341 873 6355 

1. Betreiber 

Alstom Transport Deutschland GmbH 

Linke-Hofmann-Busch-Straße 1 

38239 Salzgitter 

2. Bestätigung der Anwendung 12. BImSchV 

Drei Betriebsteile der vom Werkszaun umgebenen Liegenschaften der Alstom Transport 

Deutschland GmbH in der Linke-Hofmann-Busch-Straße 1 unterliege seit 14.01.2021 dem 

Anwendungsbereich der Störfallverordnung und sind in die untere Klasse eingestuft. Die Anzeige 

nach §7 Störfall VO erfolgte am 09.11.2018 an das Gewerbeaufsichtsamt Braunschweig. 

3. Tätigkeiten im Betriebsbereich 

 Wasserstofftankstelle zur Inbetriebnahme und Betankung von Schienenfahrzeugen mit 

Wasserstoffantrieb und Wasserstoffbrennstoffzellen. 

 Lagerung von Acetylen in Flaschenbündeln zur zentralen Versorgung der Fertigung mit 

Acetylen. 

 Zentrales Gefahrstofflager zur Lagerung von Lacken, Härtern, Verdünnungen, 

Klebstoffen, Reinigern, Ölen und Fetten 





4. Relevante gefährliche Stoffe 

In Bezug auf die Störfallverordnung relevante Stoffe sind brandfördernde Gase, 

wassergefährdende Flüssigkeiten, ätzende Flüssigkeiten sowie entzündbare Flüssigkeiten und 

Gase. 

Die Betriebsstoffe in den betreffenden Betriebsbereichen sind mit folgenden Piktogrammen 

gekennzeichnet. 

5. Verhalten im Störfall 

1. Warnung Achten Sie auf die Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr oder 

Polizei 

2. Rundfunk Schalten Sie das Radio ein. Regionalsender: NDR 1, NDR 2, 

Radio FFN oder Antenne Niedersachsen 

3. Nachbarn Verständigen Sie Ihre unmittelbaren Nachbarn 

4. Im Freien Bleiben Sie nicht im Freien und Verzichten Sie auf die 

Benutzung von Fahrzeugen 

5. Kinder Rufen Sie Kinder sofort ins Haus 

6. Helfen Helfen Sie Kindern, älteren oder behinderten Menschen und 

nehmen Sie Passanten vorübergehend auf. 

7. Fenster Schließen Sie sofort alle Fenster und Türen 

8. Klima und Lüftung Schalten Sie Lüftungs- und Klimaanlagen aus – möglichst über 

den Hauptschalter 

9. Arzt Bei gesundheitlicher Beeinträchtigung nehmen Sie Kontakt mit 

dem Hausarzt oder dem ärztlichen Notdienst auf 

10. Unfallort Bleiben Sie vom Unfallort fern, halten Sie Straßen und Wege für 

die Einsatzkräfte frei. 

11 Polizei / Feuerwehr Befolgen Sie die Anweisungen 

12. Telefon Rufen Sie nur im Notfall Polizei, Feuerwehr oder andere Stellen 

an, damit die Telefonleitungen nicht blockiert werden. 

13. Entwarnung Achten Sie auf die Entwarnung über Radio oder 

Lautsprecherdurchsagen. 

Hinweis: 
Als Betreiber eines Betriebsbereiches der unteren Klasse nach 12.BImschV Anhang V Teil 1 hat die Alstom 
Transport Deutschland GmbH diese Informationen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. 
Das Dokument ist ohne Unterschrift gültig. 
Datum: 28.08.2025 


